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1. Aufgabenstellung 

Anlass und Aufgabe  
der Planaufstellung 

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental – nachfolgend VG Hexental 
genannt – beabsichtigt eine punktuelle Änderung des gemeinsamen 
„Flächennutzungsplan 2020“. Es handelt sich um die 5. Änderung des 
Flächennutzungsplans (FNP). Mit den Änderungen des FNP soll die 
räumliche Entwicklung geordnet und den aktuellen Entwicklungs-
tendenzen und Anforderungen angepasst werden. 

Umweltbericht zum FNP Gemäß § 2 (4) Baugesetzbuch sind die Umweltauswirkungen der 
Planungsinhalte des Flächennutzungsplans auf ihre Umweltver-
träglichkeit hin zu überprüfen und in einem Umweltbericht 
darzustellen. In dem vorliegenden Umweltbericht werden die mit der 
punktuellen FNP-Änderung vorbereiteten Nutzungsänderungen 
hinsichtlich der umweltrelevanten Auswirkungen einer ersten 
Untersuchung unterzogen und dem Planungsträger, den Behörden 
und der Öffentlichkeit vorgelegt. 

Scoping Im Rahmen des so genannten Scopings werden für die weitere 
Umweltprüfung und den gegebenenfalls parallel zu aktualisierenden 
Landschaftsplan des VG Hexentals unter Behördenbeteiligung 
Umfang, Detaillierungsgrad und Methodik festgelegt. Dazu wird im 
Rahmen dieses Berichts ein Untersuchungsvorschlag (Scoping) 
erstellt und den Behörden sowie den Trägern öffentlicher Belange 
(TÖB) vorgelegt. Die Behörden und TÖBs werden um Stellungnahme 
gebeten. Die Stellungnahmen und Anregungen der TÖB werden im 
weiteren Planungsverlauf geprüft und je nach Erfordernis in das 
Untersuchungs- und Planungskonzept aufgenommen. 

Bearbeitungs- 
schwerpunkt 

Hauptaufgabe des hier vorliegenden Umweltberichts ist eine 
Prognose der Entwicklung des Umweltzustands für den Fall, dass die 
durch die 5. Änderung des Flächennutzungsplans 2020 vorbereiteten 
Flächennutzungsänderungen realisiert werden. 

Da für die hier anstehende Änderung des FNP die Planung von 
Siedlungsentwicklungsflächen im Mittelpunkt steht, stellt auch für den 
Umweltbericht die Prognose der Umweltauswirkungen der geplanten 
Siedlungsentwicklung den Bearbeitungsschwerpunkt dar. Die dabei 
gewählte methodische Vorgehensweise wird in Kapitel 3 erläutert. 
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2. Kurzdarstellung der Planungsziele 

2.1 Inhalte und Ziele der 5. Flächennutzungsplan-Änderung  

Gegenstand der 
punktuellen FNP-Änderung 

 

Den zentralen Schwerpunkt des FNP stellt die beabsichtigte 
Siedlungsentwicklung dar. Der vorliegende Bericht behandelt 
ausschließlich zwei Änderungsbereiche der Gemeinde Horben. 

Änderungsbereich 1 (H05) liegt im Außenbereich und ist im gültigen 
FNP als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Mit den geplanten 
Änderungen soll Wohnraum am südwestlichen Rand des Ortsteils 
Langackern zur Verfügung gestellt werden. Daher ist zunächst auf 
Ebene des FNP eine Umwandlung in eine Wohnbaufläche 
erforderlich, um diese dann planungsrechtlich in einem 
Bebauungsplanverfahren zu sichern.  

Änderungsbereich 2 (H04) liegt am südlichen Ortsrand von Horben 
und ist derzeit noch für die Wohnbebauung vorgesehen. Die Fläche  
soll aufgrund der begrenzten Grundstücksverfügbarkeit im Tausch für 
Änderungsbereich 1 aus dem FNP herausgenommen werden. Dabei 
wird die geplante Wohnfläche in eine landwirtschaftliche Fläche 
umgewandelt. 

 

2.2 Berücksichtigung der Inhalte und Ziele des Umweltschutzes in 
den FNP-Änderungen 

Ziele  Bei der Erstellung des Umweltberichtes zur FNP-Änderung werden 
als Bewertungsmaßstab die für den Raum vorliegenden Umweltziele 
zur Beurteilung der Siedlungsentwicklungsflächen herangezogen. Die 
Umweltziele sind einerseits durch übergeordnete normative Vorgaben 
(u.a. Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsrahmenplan) anderer-
seits durch die kommunale Umweltplanung, die maßgeblich durch 
den Landschaftsplan dargestellt wird, vorgegeben. 

Die Behörden werden um Stellungnahme hinsichtlich der Notwendig-
keit einer Landschaftsplan-Änderung gebeten. 

Berücksichtigung im FNP Im Rahmen der FNP-Änderung sind die Darstellungen des Umwelt-
berichts mit seinen Flächenbewertungen in der Abwägung des VG 
Hexental mit zu berücksichtigten. 

 

  



 

Verwaltungsgemeinschaft Hexental, 5. Punktuelle Flächennutzungsplan-Änderung, Vorschlag zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
(Scoping) 6 
Stand: 07.04.2020 

3. Prüfmethoden zur Ermittlung der Auswirkungen der 
geplanten Siedlungsentwicklung  

3.1 Datenerhebung 

Grundlagen Zentraler Bearbeitungsschwerpunkt des Umweltberichts zur FNP-
Änderung ist die Beurteilung der geplanten Siedlungsentwicklungs-
flächen. Auf diese Aufgabenstellung beziehen sich die hier 
dargestellten Prüfmethoden. 

Die ins Verfahren gebrachten Siedlungsentwicklungsflächen wurden  
im Frühjahr 2020 untersucht. Im Rahmen von Geländebegehungen 
wurden erfasst und bewertet: 

 Realnutzung; 

 Potenzial an Lebensstätten (Habitatstrukturen) für diejenigen 
Tierarten, die im Rahmen des besonderen Artenschutzes in der 
Bauleitung gesondert zu berücksichtigen sind (gemäß § 44 Abs. 5 
BNatSchG); 

 Beschreibung und fachliche Beurteilung des Landschaftsbildes. 

Vor der Geländebegehung wurden vorhandene Datengrundlagen 
ausgewertet: 

 Besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG mit ihrer 
flächenhaften Abgrenzung im Luftbild; 

 Landschaftsschutzgebiet, Biosphärenreservate und Naturpark 
(Abgrenzung im Luftbild) 

 Natura 2000-Schutzgebiete (Abgrenzung im Luftbild); 

 Wasserschutzgebiete; 

 Boden: Bewertung der Bodenfunktionen auf Grundlage der 
digitalen Bodenkarte BK50. 

 

 

3.2 Schutzgutbezogene Bewertung des Umweltrisikos 

Bewertung   
Schutzgutbezogen 

 

Die schutzgutbezogene Bewertung des Umwelt-Risikos durch 
Bebauung erfolgt zunächst hinsichtlich der Betroffenheit bzw. des 
Risikos für jedes einzelne Schutzgut 4-stufig: 

  Risiko gering  

Risiko mittel 

Risiko hoch  

§ Risiko hoch, verbunden mit starken rechtlichen Restriktionen 

 

 Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt, welche Flächeneigenschaften zu 
welchen Risikoeinschätzungen führen. 
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Tabelle 1: Kriterien zur Risikobewertung der einzelnen Schutzgüter 

Schutzgut 
Flächeneigenschaft zur Beurteilung des Risikos 

Schutzgüterbezogene Risikobeurteilung     hoch      mittel     gering 

 

Mensch, 

Erholung / 

Gesundheit 

a F 

 

 Fläche mit besonderer  Erholungsfunktion (lokaler Erholungsschwerpunkt) 

 Hohe Immissionsbelastung, insbesondere hohe Lärmbelastung 

  Fläche mit einfacher Erholungsfunktion (z.B. Feierabenderholung für 
Anwohner, lokaler Wanderweg führt durch das Gebiet, etc.) 

 Mittlere Immissionsbelastung, insbesondere Lärmbelastung 

 Strom-Freileitung quert das Gebiet 

    Fläche erscheint unproblematisch hinsichtlich Luftbelastung 
und Lärmimmissionen  

 Fläche nicht erholungsrelevant 

 

Tiere / Pflanzen 
/ Lebensräume 

besonderer 
Artenschutz / 

 

Natura 2000 

 

l / / b 
 

 

§  Fläche liegt z.T. in einem Schutzgebiet d. Kategorie NSG, LSG, Natura2000 

§ Innerhalb der Fläche liegt eine besonders geschütztes Biotop (§ 30 BNatSchG, 
§ 32 NatSchG, § 31a LWaldG) 

 Fläche weist überwiegend (≥ 50 % d. Fläche) naturschutzfachlich hochwertige, 
aber nicht geschützte Biotope auf, z.B. Streuobstwiese, Magerwiese, naturnah 
bestockter Laubwald-Altbestand) 

 Aufgrund der Biotop-/ Habitatstruktur erscheint ein Vorkommen von 
artenschutzrechtlich relevanten Arten im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG 
möglich. Das Vorkommen der kritischen Arten und die Eignung von 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) sollte weitergehend geprüft 
werden.  

  Fläche grenzt an Schutzgebiet d. Kategorie NSG, oder Natura 2000 an  

 Fläche weist überwiegend (≥ 50 % d. Fläche) Biotoptypen mittlerer 
Wertigkeit auf (z.B. Hochstaudenfluren, Fettwiesen, Einzelbäume) und / 
oder im untergeordneten Umfang Biotoptypen hoher Wertigkeit 

 Aufgrund der Biotop-/ Habitatstruktur erscheint ein Vorkommen von 
artenschutzrechtlich relevanten Arten im Sinne des § 44 Abs. 5 
BNatSchG möglich. Von der Eignung vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen (CEF) kann mit hinreichender Gewissheit ausgegangen 
werden. Weitere artenschutzrechtliche Prüfungen auf FNP-Ebene 
werden nicht für erforderlich gehalten. 

   Fläche weist überwiegend Biotoptypen geringer Wertigkeit 
auf, im untergeordneten Umfang Biotoptypen mittlerer 
Wertigkeit. 

 Aufgrund der  Biotop-/ Habitatstruktur erscheint ein 
Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Arten im 
Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG unwahrscheinlich  

 Schutzgebiete d. Kategorie NSG, oder Natura 2000 grenzen 
nicht an die Entwicklungsfläche an 
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Schutzgut 
Flächeneigenschaft zur Beurteilung des Risikos 

Schutzgüterbezogene Risikobeurteilung     hoch      mittel     gering 

 

Boden 

 

 

 

Boden 

 

Die Bewertung des Risikos für den Boden orientiert sich an der Wertstufe für die 
Gesamtbewertung der Bodenfunktionen gemäß "Bewertung von Böden nach ihrer 
Leistungsfähigkeit" (LUBW, 2010) 
 

 Bodenfunktionserfüllung (Gesamtbewertung) des vorherrschenden Leit-
Bodentyps (> 50% Flächenanteil):  Wertstufe  ≥ 3,00 ("hoch"  bis  „sehr hoch“) 

  Bodenfunktionserfüllung (Gesamtbewertung) des vorherrschenden Leit-
Bodentyps (> 50% Flächenanteil):  Wertstufe  ≥ 2,00  ("mittel“) 

    Bodenfunktionserfüllung (Gesamtbewertung) des vorherr-
schenden Leit-Bodentyps (> 50% Flächenanteil):   
Wertstufe < 2,00  ("gering“) und/ oder Boden deutlich 
verändert  (z.B. durch Versiegelung, Aufschüttung / 
Abgrabung etc.) 

 

Oberflächen-
wasser 

9 

 

§ Überschwemmungsfläche HQ10 hat ≥ 10% Anteil an der Entwicklungsfläche 
(HQ10: Fläche mit Überflutungen, die statistisch einmal in 10 Jahren auftreten) 

§ Überschwemmungsfläche HQ50 oder HQ 100 hat ≥ 10%  Flächenanteil 

 Naturnahes bis mäßig verändertes Oberflächengewässer in der Fläche oder 
unmittelbar angrenzend 

 Naturnaher Fließgewässerabschnitt innerhalb der Entwicklungsfläche 

  HQ extrem (Fläche mit Überflutungen, die statistisch seltener als einmal 
in 100 Jahren auftreten) 

 HQ100 geschützt:  Durch Hochwasserschutzeinrichtungen geschützter 
HQ100-Bereich mit ≥ 10%  Flächenanteil 

 Veränderter Fließgewässerabschnitt in der Entwicklungsfläche 

 Stillgewässer innerhalb der Entwicklungsfläche 

    Entwicklungsfläche außerhalb Hochwassergefahrengebiet 

 Kein Oberflächengewässer 

 

Grundwasser 

9 

 

 Wasserschutzgebiet der Zone I oder II 

 sehr hoher Grundwasserstand (insbesondere Gleyboden) 

  Die gesamte Entwicklungsfläche liegt in einem Bereich mit sehr großem 
Grundwasservorkommen (gem. Entwurf Landschaftsrahmenplan 
RVSO) 

 Wasserschutzgebiet der Zone III in Gewerbegebieten 

 Heilquellenschutzgebiet 

    Die gesamte Entwicklungsfläche liegt nicht in einem Bereich 
mit sehr großen Grundwasservorkommen oder in einem 
Schutzgebiet nach Wasserrecht 
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Schutzgut 
Flächeneigenschaft zur Beurteilung des Risikos 

Schutzgüterbezogene Risikobeurteilung     hoch      mittel     gering 

 

Klima / Luft 

 
 

 

 Klimatisch sehr wichtiger Freiraumbereich, der an eine Siedlungsfläche mit stark 
erhöhten Luft- und/ oder Wärmbelastungsrisiken angrenzt 

 
  Klimatisch sehr wichtiger Freiraumbereich, der an eine Siedlungsfläche 

mit erhöhten Luft- und/ oder Wärmbelastungsrisiken angrenzt 

 Luftbelastungsrisiko durch Lage an einer stark befahrenen Straße  

   Fläche ohne oder mit geringeren als den vorgenannten 
Risiken  

 

Landschafts-
bild 

 
 

 

 Kulturlandschaftsraumtypisches, hochwertiges Landschaftsbild in exponierter 
Lage 

 Fläche verstärkt die vorhandene bandartige Siedlungsentwicklung 

 Fläche übersteigt deutlich die bestehenden Höhengrenze der Siedlungslage 

 Lage der zu bebauenden Fläche in regionaler Grünzäsur / regionalem Grünzug 

  Landschaftsraumtypisches, reich strukturiertes oder aus anderen 
Gründen hochwertiges Landschaftsbild in e. weniger gut einsehbaren 
Lage 

 Die Fläche verstellt / beseitigt eine aktuell bestehende hochwertige 
Ortsrandeingrünung 

 Lage einer geplanten Grünfläche in regionaler Grünzäsur / regionalem 
Grünzug 

    Landschaftsraumausschnitt von durchschnittlicher bis geringer 
landschaftsästhetischer Qualität 

 

Kultur-/ 
Sachgüter 

ñ 

 

 Hinweise auf Kulturdenkmale (Bau- / Bodendenkmal / Umgebungsschutz von 
Denkmalen) 

   Kein Hinweis auf Kulturdenkmale  
 

 

3.3 Gesamtbewertung des Umweltrisikos 

 Nach der Risikobewertung für die einzelnen Schutzgüter folgt die 
landschaftsplanerische Gesamtbewertung der Flächeneignung zur 
Siedlungsentwicklung (4-stufige Bewertung). Die Kategorien Tiere / 
Pflanzen / Lebensräume, besonderer Artenschutz und Natura 2000 
werden für die Gesamtbewertung zu einer Wertstufe zusammen-
gefasst. 

Verminderung /  
Vermeidung 

 

Soweit aus Gutachtersicht Möglichkeiten zur Verminderung und 
Vermeidung von Beeinträchtigungen bzw. Risiken gesehen werden – 
insbesondere durch Rücknahme von Teilflächen - erfolgt eine 
diesbezügliche Empfehlung. Standardmaßnahmen wie Minimierung 
der Flächenversiegelung, Niederschlagswasserentwicklung und 
Anpflanzungen zur Durchgrünung werden dagegen i.d.R. nicht extra 
aufgeführt. 
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Stufen zur  
Gesamtbeurteilung der 
Flächeneignung für 
Bebauung 

Kategorien zur Bewertung der Flächeneignung für Siedlungs-
entwicklung aus landschaftsökologischer Sicht: 

I    bevorzugt geeignet  

Eine Eignung ist aufgrund landschaftsökologischer Vorbelastung 
der Schutzgüter des Naturhaushalts und/oder dem Landschaftsbild 
gegeben (insbesondere bestehende Versiegelung).  

II  geeignet 

Eine Bebauung ist überwiegend mit geringen bis mittleren Risiken 
verbunden; ein hohes Risiko bei einem der Schutzgüter ist 
hinnehmbar, soweit erkennbar gute Möglichkeiten zur Vermeidung/ 
Verminderung oder Kompensation bestehen.  

III bedingt geeignet 

Eine Bebauung ist mit einem hohen Risiko für mehrere Schutzgüter 
verbunden und deshalb aus landschaftsplanerischer Sicht 
ungünstig zu beurteilen. I.d.R. werden umfangreiche Kompen-
sationsmaßnahmen erforderlich. Eine bauliche Entwicklung sollte 
nur erfolgen, wenn das Entwicklungsziel im gleichen Raum nicht 
auf anderen, weniger risikobehafteten Flächen realisiert werden 
kann. 

IV  ungeeignet 

Eine Bebauung ist mit hohen Risiken für mehrere Schutzgüter 
verbunden. Starke umweltrechtliche Restriktionen (u.a.  
Schutzgebiete) oder nicht vermeidbare artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände stehen einer Bebauung entgegen. Auf eine 
bauliche Entwicklung sollte verzichtet werden. 

Beurteilung der 
Flächeneignung für 
Herausnahme 

Die Eignung für eine Herausnahme aus dem FNP steht gegenläufig 
zur Einstufung zur Flächeneignung (ohne Berücksichtigung von 
Maßnahmen) für eine Bebauung. So ist beispielsweise eine Fläche, 
die ungeeignet für eine Siedlungsentwicklung ist, bevorzugt geeignet 
für eine Herausnahme. 

Erläuterungen  
zur Bewertung 

Die zusammenfassende Bewertung der Flächeneignung für eine 
Bebauung ist und bleibt eine landschaftsökologisch-fachgut-
achterliche Gesamteinschätzung des jeweiligen Einzelfalls. So kann 
z.B. bei einer hohen Anzahl von Schutzgütern, für die ein mittleres 
Risiko besteht, eine Höherstufung in der Gesamtbewertung erfolgen. 

Sie kann nicht durch ein mathematisches Verknüpfungsmodell ersetzt 
werden, bei dem eine vorbestimmte Anzahl bzw. Kombination von 
Risiken ( /  / ) zu einer bestimmten Flächeneignungskategorie 
führt. 

Empfehlung Während die Flächen der Bewertungsstufe I und II zur Siedlungs-
entwicklung empfohlen werden, sollte auf Flächen der Bewertungs-
stufe  IV aus landschaftspflegerischer Sicht vorrangig verzichtet 
werden.  

Flächen der Bewertungsstufe III sind als Siedlungsentwicklungsflä-
chen gerade noch akzeptabel. Ihre Beibehaltung oder Auslese sollte 
im Einzelfall, je nach Entwicklungsflächenbedarf entschieden werden. 
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4. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 

Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Berücksichtigung der 
Planungsebene 

Erst wenn Art und Intensität der baulichen Nutzung von 
Entwicklungsflächen konkretisiert werden, können Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-
wirkungen einzelfallbezogen festgelegt werden. Dies erfolgt nicht auf 
der Ebene von FNP und Landschaftsplan, sondern auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplanverfahren mit dazu-
gehörigem Umweltbericht).  

Auf der hier anstehenden Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
(in der Umweltprüfung des FNP) können folgende grundsätzliche, 
allgemeingültige Hinweise zur Vermeidung, Verminderung und zur 
Kompensation gegeben werden: 

Vermeidung / 
Verminderung 

In den Steckbriefen werden für die einzelnen Flächen unter dem 
Stichwort "Empfehlung" Hinweise gegeben, wie erhebliche 
Beeinträchtigungen der Umweltbelange vermindert oder vermieden 
werden können. Dabei handelt es sich überwiegend um 
Empfehlungen zur Veränderung der Gebietsabgrenzung oder zur 
Regelung des besonderen Artenschutzes. 

Ausgleichs- / 
Ersatzmaßnahmen  
 

Erst später, im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung – also bei 
der Aufstellung eines Bebauungsplans – können dann aus den im 
Landschaftsplan dargestellten Gebietskulissen (Flächenpool) oder 
aus einem gemeindlichen Ökokonto verfügbare und naturschutz-
fachlich geeignete Teilflächen ausgewählt werden und als 
Maßnahmenflächen zum Ausgleich festgesetzt werden. 

Im Bebauungsplanverfahren sollten vor der Auswahl baugebiets-
externer Kompensationsmaßnahmenflächen zunächst die Möglichkeit 
zum Ausgleich innerhalb des Bebauungsplangebietes geprüft werden. 
Dabei wird in der Regel die Durchführbarkeit folgender Maßnahmen 
zu prüfen sein: 

 Wasserdurchlässige Oberflächenbeläge für Zufahrten, Wege, 
Stellplätze, 

 Versickerung von Niederschlagswasser vor Ort, 

 Anpflanzung (und Erhalt) von 
ortsbildprägenden/artenschutzfachlich relevanten Grünstrukturen, 
insbesondere Bäumen. 
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5. Planungsalternativen und Umweltüberwachung 

Planungsalternativen Das Baugesetzbuch sieht für den Umweltbericht in Anlage 1 in 
Verbindung mit § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 3 vor: 

 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung und bei Nichtdurchführung der Planung.  

 In Betracht kommende, anderweitige Planungsmöglichkeiten. 

 Die Auswirkungen bei Durchführung der Planung werden im 
nachfolgenden Steckbrief in Kurzform beschrieben. Bei Nicht-
durchführung der neu geplanten Flächennutzung ist in der Regel von 
einer Fortführung der im Frühjahr 2020 angetroffenen Flächen-
nutzung auszugehen, es sei denn, eine abweichende Nutzung ist 
gemäß gültigem FNP ausgewiesen. 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten:  

Grundsätzlich gilt für alle Gemeinden die vorrangige Vorgabe, dass 
die Siedlungsentwicklung bevorzugt in Form der Innenentwicklung 
und des innerörtlichen Flächenrecyclings erfolgen soll. In der 
Gemeinde Horben gibt es einen hohen Bedarf an Wohnraum, den es 
zu decken gilt. Sie hat auf die Verfügbarkeit innerörtlicher Freiflächen 
in der Regel jedoch wenig Einfluss. Da eine Umsetzung der 
Wohnbebauung im Änderungsbereich 2 derzeit nicht in Aussicht 
steht, wurde nach alternativen Flächen für eine Wohnungsnutzung 
gesucht. Der im vorliegenden Bericht untersuchte Änderungsbereich 
1 stellt diese Alternative dar.  

Umweltüberwachung  
durch die Gemeinden 

Maßnahmen zur Umweltüberwachung sind nur für die 
unvorhersehbaren, in der Planungsphase nur schwer abschätzbaren 
Auswirkungen vorgesehen. Erst wenn Art und Intensität der baulichen 
Nutzung von Entwicklungsflächen auf der Ebene des verbindlichen 
Bebauungsplans konkretisiert werden, können die absehbaren 
Auswirkung ermittelt und die nur schwer abschätzbaren 
["unvorhersehbaren"] Auswirkungen annäherungsweise formuliert 
werden. Daher können erst im Rahmen des Umweltberichts zu einem 
Bebauungsplan Art, Intensität und Zeitraum von Maßnahmen zur 
Umweltüberwachung festlegt werden. 
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6. Prognose der Umweltauswirkungen der geplanten 
Siedlungsentwicklung 

Gegenstand der Prüfung Gegenstand der hier vorgelegten Prüfung sind ausschließlich 
Nutzungsänderungen, die durch die punktuelle Änderung des 
Flächennutzungsplans vorbereitet werden.  

Die gemeindlichen Planungen konzentrieren sich weitgehend auf die 
Siedlungsentwicklung. Analog dazu hat diese Prüfung die 
Darstellung und Bewertung der Auswirkungen der 
Siedlungsentwicklungsflächen auf die Umwelt zum Inhalt. 

Darstellung der  
Untersuchungsergebnisse 

Mit der in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Methode 
wurden im Jahr 2020 die von der VG Hexental vorgeschlagenen 
Siedlungsentwicklungsflächen untersucht. Die Ergebnisse der 
Untersuchungen werden auf den folgenden Seiten mittels Steckbrief 
dargestellt. 

Beide Änderungsbereiche werden hinsichtlich Ihrer Eignung für die 
Siedlungsentwicklung überprüft. Für den Änderungsbereich 2 wird 
daraus anschließend die Eignung für die Herausnahme aus dem 
FNP abgeleitet. 
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6.1 Steckbrief zur Umweltverträglichkeitsprüfung der 5. FNP-
Änderung 

 

Gemeinde: Horben Fläche: Änderungsbereich 1: H05 

 Pfeil im Luftbild: Fotostandort /Blickrichtung 

  

Gebietsbeschreibung:  
Die Entwicklungsfläche liegt am südwestlichen Ortsrand von Langackern und beinhaltet das Flst. 97 und ca. die Hälfte 
des Flst. 96. Derzeit wird sie als landwirtschaftliche Grünlandfläche genutzt. Die Fläche fällt stark nach Westen ab, am 
Böschungsfuß zur Straße Bühlhofweg liegt ein Böschungsbereich bewachsen mit trockener Ruderalvegetation und 
einer Feldhecke. Im Nordosten schließt die Siedlung an, im Südwesten erstrecken sich weitere landwirtschaftliche 
Flächen (Grünland) und Heckenzüge.  

Geplante Nutzungsänderung: 

Die Darstellung im FNP als Landwirtschaftliche Nutzfläche soll zu Gunsten einer Wohnbaufläche 
geändert werden. Hierzu ist die punktuelle Änderung des FNP notwendig. 

Flächengröße: 
0,77 ha 

Entwicklung der Fläche ohne Realisierung der Planung:  
Ohne Realisierung der Planung würde die bisherige landwirtschaftliche Nutzung bestehen bleiben und es würden sich 
keine relevanten Veränderungen der Umweltschutzbelange ergeben. 

Übergeordnete räumliche Planungen und rechtliche Vorgaben: 
Die Planung steht in keinem Konflikt zu Natura 2000-Gebieten (FFH- und Vogelschutzgebiete) sowie Wald- und 
Naturschutzgebieten. Die Entwicklungsfläche überplant jedoch eine FFH-Mähwiese und ein nach § 33 LNatSchG 
geschütztes Biotop.  
Regionalplanerische Belange (Grünzug, Grünzäsur) sind durch die Planung nicht betroffen. Das Plangebiet liegt 
innerhalb des Biosphärengebiets Schwarzwald, des Naturparks Südschwarzwald und im LSG Horben. Nach § 4 der 
Schutzgebietsverordnung des LSG (LSG-VO) vom 14.8.1995 stellt die geplante Nutzungsänderung eine verbotene 
Handlung dar, da sie dem Schutzzweck zuwiderläuft bzw. geeignet ist, den Charakter des Gebietes zu verändern. Das 
Landratsamt hat eine Herausnahme der Fläche aus dem LSG in Aussicht gestellt, wenn eine geeignete 
Kompensationsfläche zu Verfügung steht. Es wird im Zuge der punktuellen Änderung ein entsprechender Antrag 
gestellt werden. 
Gemäß aktuell gültigem FNP überschneidet sich die Fläche im Südwesten mit einer Fläche für Ausgleichsmaßnahmen. 

Betroffenheit der Umweltbelange bei Umsetzung der Planung  Risiko 

Mensch /  
Gesundheit a 

Schall- und Schadstoffimmissionen können sich durch die nah gelegene Kreisstraße 
im Osten ergeben. Eine wesentliche Zunahme der Emissionen durch das Vorhaben 
ist nicht gegeben. 

 

Mensch/  
Erholung F 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Biosphärengebiets Schwarzwald, des Naturparks 
Südschwarzwald und im LSG Horben. Die hohe Wertigkeit des Landschaftsbilds 
innerhalb und in der Umgebung des Plangebiets führen zu einer hohen Attraktivität 
für Erholungssuchende. Die Entwicklungsfläche ist durch einen Fußgängerweg 
erlebbar, der teilweise durch das Gebiet verläuft. Die Sichtbeziehungen nach 
Westen reichen über das Hexental und den Schönberg bis zu den Vogesen. Entlang 
des angrenzenden Bühlhofweges verläuft ein ausgewiesener Wanderweg zwischen 
Hexental und Schauinsland. 
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Gemeinde: Horben Fläche: Änderungsbereich 1: H05 

Tiere / Pflanzen / 
Lebensräume l 

Die Fläche wird fast vollständig für die Landwirtschaft genutzt. Ein Großteil bildet 
intensiv bewirtschaftetes, artenarmes Grünland. Ein Teilbereich wird weniger häufig 
gemäht und ist als FFH-Mähwiese (Zustand B) ausgewiesen. Entlang der Böschung 
zum Bühlhofweg liegt eine Feldhecke, die ein gesetzlich geschütztes Biotop darstellt. 
Richtung Süden verändert sich die Böschung in eine trockene Ruderalvegetation. 

§ 

Besonderer 
Artenschutz  

Unter Berücksichtigung des Biotoptypenbestands kann ein Vorkommen von 
regelmäßig genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten artenschutzrechtlich 
relevanter Arten nicht ausgeschlossen werden. Die Zauneidechse ist in den 
Randstrukturen zwischen Feldhecke und Grünland sowie an der südexponierten 
Böschung denkbar. Im Zusammenhang mit den hochwertigen Freiflächen nach 
Westen ist ein Vorkommen von Vogelarten der Gehölzrandbereiche wie Goldammer 
oder Grauschnäpper möglich. Für diese Arten bestehen geeignete Möglichkeiten für 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF), wodurch ein Verstoß gegen die 
Verbotstatbestände gem. § 44 (1) u. (5) BNatSchG vermieden werden kann.  

 

Natura2000 
und weitere 
geschützte 
Bereiche 

b 

In der Fläche liegt ein Teilbereich (ca. 400 m
2
) des geschützten Biotops „Feldhecke 

am Bühlhofweg“. Innerhalb der Entwicklungsfläche befindet sich eine FFH-Mähwiese 
von ca. 2.200 m

2
 mit gutem Erhaltungszustand (B). Für beide Schutzbereiche 

besteht im Falle des Verlustes eine Verpflichtung zu einem art- und wertgleichen 
Ersatz im Rahmen einer Ausnahme. Die Entwicklung von FFH-Mähwiesen über das 
Mahdregime oder die Übertragung von Wiesendrusch sind etablierte Maßnahmen. 
Ebenso die Anlage einer Feldhecke mittels Strauchpflanzungen. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass eine Ausnahme und der damit einhergehende Ausgleich 
für die FFH-Mähwiese und (sofern erforderlich) für die Feldhecke, über das 
Bebauungsplanverfahren bearbeitet werden kann. Aufgrund der Verzögerung durch 
den langen Herstellungszeitraums (5-10 Jahre Wiese, ca. 25 Jahre Feldhecke) bis 
zur vollen Funktionsfähigkeit der Ausgleichsmaßnahmen kann sich ein größerer 
flächenmäßiger Ausgleichsbedarf im Vergleich zur Eingriffsfläche ergeben 
Des Weiteren liegt die Fläche innerhalb des LSG Horben. Für das LSG ist ein 
Flächentausch mit dem bisher als Wohnfläche vorgesehenen Änderungsbereich 2 
vorgesehen. Es wird ein entsprechender Antrag an das LRA gestellt.   
Die UNB wird um Stellungnahme hinsichtlich der Notwendig weiterer Aufwertungs- 
oder Gestaltungsmaßnahmen gebeten. 

§ 

Boden  

Vorherrschender Bodentyp: Mäßig tiefe Braunerde aus Paragneis. 
Bodenfunktionenbewertung gemäß BK 50: 1,83, dabei Natürliche Bodenfruchtbarkeit 
gering bis mittel (1,5), Ausgleichskörper im Wasserkreislauf mittel bis hoch (2,5), 
Filter und Puffer für Schadstoffe gering bis mittel (1,5). 
Ein kleiner Bereich im Norden wird dem Bodentyp Braunerde aus Flasergneis-
Hangschutt zugeordnet. 
Bodenfunktionenbewertung gemäß BK 50: 1,83, dabei Natürliche Bodenfruchtbarkeit 
mittel (2,0), Ausgleichskörper im Wasserkreislauf gering bis mittel (1,5), Filter und 
Puffer für Schadstoffe mittel (2,0). 
Bei einer baulichen Entwicklung ist aufgrund der Hanglage mit umfangreichen 
Bodenbewegungen und Geländemodellierungen zu rechnen. 

 

Wasser 9 

Es liegen keine Oberflächengewässer im Plangebiet vor. Ca. 150 m westlich beginnt 
das Fließgewässer NN-NT1 (Gewässer II. Ordnung)  

 

Hydrologische Einheit: Paläozoikum, Kristallin als Grundwassergeringleiter. Nach 
dem Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (Raumanalyse Schutzgut 
„Grundwasser“, Blatt Süd, Stand September 2013) kommt dem Plangebiet keine bis 
geringe Bedeutung zu. Es werden keine Wasserschutzgebiete durch die Fläche 
berührt.  

 

Die Fläche liegt außerhalb von Hochwassergefahrengebieten.  

Klima / Luft   

Das Plangebiet befindet sich in exponierter Lage im klimatischen Einflussbereich des 
Schwarzwaldes. Es liegt zwischen dem nordöstlichen Dorfrandbereich und 
landwirtschaftlich genutztem Offenland. Die Hauptwindströme kommen aus 
südwestlicher Richtung. Die bisher unversiegelte Freifläche mit Wiese und 
Feldhecke begünstigen eine Kalt- und Frischluftproduktion. Die 
Jahresmitteltemperatur beträgt 9,0 - 9,5° C und der mittlere Jahresniederschlag liegt 
bei 900 - 950 mm. Der Änderungsbereich ist im Landschaftsrahmenplan Südlicher 
Oberrhein (Raumanalyse Schutzgut „Klima und Luft“, Blatt Süd, Stand September 
2013) als sonstiger Freiraumbereich ohne Bedeutung für thermische und/ oder 
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Gemeinde: Horben Fläche: Änderungsbereich 1: H05 

lufthygienische Ausgleichsfunktion dargestellt. Beeinträchtigungen mit 
Luftschadstoffen sind gegebenenfalls durch die nahe gelegene K4955 gegeben. 

Landschaft / 
Landschaftsbild  

Die Gemeinde und das gleichnamige LSG Horben sind geprägt durch die exponierte 
Lage auf ca. 600 m über NN innerhalb der Vorbergzone zwischen Rheintal und 
Schwarzwald. Die Hangneigung im Plangebiet variiert zwischen 10-18°. Die 
Landschaft wird charakterisiert durch ausgedehntes Grünland, vielfältige 
Heckenzüge und verstreut gelegene Aussiedlerhöfe. Der Landschaftsrahmenplan 
(Entwurf Raumanalyse 2013) wertet das Schutzgut Erholung und Landschafts-
erleben im Bereich der Entwicklungsfläche mit mittlerer Bedeutung. Die Landschaft 
erstreckt sich nach Südwesten über das Hexental bis zum Schönberg. Richtung 
Osten erstrecken sich die schwarzwaldtypischen Berghänge mit hohem Waldanteil 
und prägenden Erhebungen wie dem Schauinsland. 

 

Kultur/ Sachgüter ñ 
Es liegen keine Hinweise über bedeutsame Kultur- und Sachgüter im Bereich der 
Entwicklungsfläche vor. 

 

Wechselwirkung   
Aus den Untersuchungen ergeben sich keine Hinweise auf besonders 
beachtenswerte Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern oder zu räumlichen 
Wechselwirkungen. 

 

Energie / Abfall ÿ Einschränkungen sind weder hinsichtlich der Nutzung von Solarenergie noch in 
Bezug auf die Abfall- bzw. Abwasserentsorgung erkennbar. 

 

Empfehlungen zu Vermeidung, Verminderung und Kompensation nachteiliger Auswirkungen 

 Die geplanten Nutzungen sind mit dem LSG nicht vereinbar. Eine Änderung des LSG wird erforderlich und wird im 
Rahmen der FNP-Änderung beantragt. 

 Die geplante Nutzungsänderung führt zu einem Verlust einer FFH-Mähwiese. Im Rahmen des nachgelagerten 
Bebauungsplanverfahrens wird ein Ausgleich erforderlich. 

 Die geplante Nutzungsänderung führt ggf. zu einem Verlust von Teilflächen eines gesetzlich geschützten Biotops 
(Feldhecke). Im Rahmen des nachgelagerten Bebauungsplanverfahrens wird ein Ausgleich erforderlich. 

 Im Rahmen des nachgelagerten Bebauungsplanverfahrens ist eine artenschutzrechtliche Prüfung hinsichtlich der 
oben genannten Arten durchzuführen. 

 Es wird die Eingrünung der Neubauflächen zur Einbettung in das Landschaftsbild/ Minderung der negativen 

klimatischen Effekte mittels Festsetzung im nachgelagerten Bebauungsplanverfahren empfohlen. 

Umweltverträglichkeit: Eignung der Fläche für die geplante Nutzungsänderung aus landschaftsplanerischer 
Sicht 

Eignung bei Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen geeignet II 

Eignung ohne Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen bedingt geeignet III 
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Gemeinde:  Horben Fläche: Änderungsbereich 2: H04 

 Pfeil im Luftbild: Fotostandort /Blickrichtung 

  

Gebietsbeschreibung:  
Die Entwicklungsfläche liegt am südlichen Ortsrand von Horben. Gemäß aktuell gültigen FNP ist sie als geplante 
Wohnbaufläche ausgewiesen, die reale Nutzung ist jedoch landwirtschaftlich (Grünland). Im Südosten grenzt eine 
einzeilige Wohnbebauung. Der angrenzende Nordwesten beinhaltet weitere landwirtschaftliche Flächen (Grünland u. 
Streuobst). 

Geplante Nutzungsänderung: 
Die Darstellung im FNP als Wohnbaufläche soll zu Gunsten einer landwirtschaftlichen Nutzfläche 
geändert werden. Hierzu ist die punktuelle Änderung des FNP notwendig. 

Flächengröße: 
0,55 ha 

Entwicklung der Fläche ohne Realisierung der Planung:  

Ohne Realisierung der Planung würde die Fläche für eine Wohnbebauung zur Verfügung stehen, wodurch sich 
Auswirkungen auf die Umweltgüter ergeben würden. Allerdings wurde für den Bereich noch kein Bebauungsplan 
aufgestellt. 

Übergeordnete räumliche Planungen und rechtliche Vorgaben: 
Die Planung steht in keinem Konflikt zu Natura 2000-Gebieten (FFH- und Vogelschutzgebiete) sowie Wald- und 
Naturschutzgebieten. Regionalplanerische Belange (Grünzug, Grünzäsur) sind durch die Planung nicht betroffen. Das 
Plangebiet liegt innerhalb des Biosphärengebiets Schwarzwald, des Naturparks Südschwarzwald und angrenzend zum 
LSG Horben.  

Betroffenheit der Umweltbelange bei Umsetzung der Planung  Risiko 

Mensch /  
Gesundheit a 

Schall- und Schadstoffimmissionen können sich durch die nah gelegene Dorfstraße 
im Osten ergeben.  

 

Mensch/  
Erholung F 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Biosphärengebiets Schwarzwald, des Naturparks 
Südschwarzwald und angrenzend zum LSG Horben. Im Zusammenhang mit den 
umliegenden Strukturen ergibt sich eine hohe Wertigkeit des Landschaftsbilds. 
Entlang der Dorfstraße östlich vom Plangebiet verläuft ein Wanderweg. Aufgrund der 
landwirtschaftlichen Nutzung ist die Fläche jedoch nicht frei zugänglich für 
Erholungssuchende. Die Sichtbeziehungen nach Westen reichen über das Hexental 
und den Schönberg bis zu den Vogesen.  

 

Tiere / Pflanzen / 
Lebensräume l 

Die Fläche wird für die Landwirtschaft genutzt. Der Hauptanteil bildet artenarmes, 
nährstoffreiches Grünland. An den Randstrukturen zu umliegender Wohnbebauung 
und Weiden kommt stellenweise eine grasreiche Ruderalvegetation vor.  

 

besonderer 
Artenschutz  

Unter Berücksichtigung des Biotoptypenbestands kann ein Vorkommen von 
regelmäßig genutzten Fortpflanzungs- und Ruhestätten artenschutzrechtlich 
relevanter Arten nicht ausgeschlossen werden. Die Zauneidechse ist in den 
Randstrukturen von Grünland und anliegender Wohnbebauung mit Gärten denkbar. 
Im Zusammenhang mit den Nachbarflächen ist ein Vorkommen der Charakterarten 
der Streuobstwiese (Bspw. Gartenrotschwanz) in den Randbereichen möglich. Für 
diese Arten bestehen geeignete Möglichkeiten für vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF), wodurch ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände 
gem. § 44 (1) u. (5) BNatSchG vermieden werden kann.  
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Gemeinde:  Horben Fläche: Änderungsbereich 2: H04 

Natura2000 
und weitere 
geschützte 
Bereiche 

b 

Die Entwicklungsfläche liegt angrenzend zum LSG Horben. Im Zuge der FNP-
Änderung von geplanter Wohnbaufläche zur landwirtschaftlichen Nutzfläche soll die 
Entwicklungsfläche als Tauschfläche für den Änderungsbereich 1 in das LSG 
aufgenommen werden. Ein entsprechender Antrag wird an das LRA gestellt.  

 

Boden  

Bodentyp: Mäßig tiefe Braunerde aus Paragneis. 
Bodenfunktionenbewertung gemäß BK 50: 1,83; dabei Natürliche Bodenfruchtbarkeit 
gering bis mittel (1,5), Ausgleichskörper im Wasserkreislauf mittel bis hoch (2,5), 
Filter und Puffer für Schadstoffe gering bis mittel (1,5).  
Bei einer baulichen Entwicklung ist aufgrund der Hanglage mit umfangreichen 
Bodenbewegungen und Geländemodellierungen zu rechnen. 

 

Wasser 9 

Es befinden sich keine Oberflächengewässer in nächster Nähe zum Plangebiet.  

Hydrologische Einheit: Paläozoikum, Kristallin als Grundwassergeringleiter. Nach 
dem Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (Raumanalyse Schutzgut 
„Grundwasser“, Blatt Süd, Stand September 2013) kommt dem Plangebiet keine bis 
geringe Bedeutung zu. Es werden keine Wasserschutzgebiete durch die Fläche 
berührt. 

 

Die Fläche liegt außerhalb von Hochwassergefahrengebieten.  

Klima / Luft   

Das Plangebiet befindet sich in exponierter Lage im klimatischen Einflussbereich des 
Schwarzwaldes. Es liegt zwischen dem südlichen Dorfrandbereich und 
landwirtschaftlich genutztem Offenland. Die Hauptwindströme kommen aus 
südwestlicher Richtung. Die bisher unversiegelte Freifläche begünstigen eine Kalt- 
und Frischluftproduktion. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 9,0 - 9,5° C und der 
mittlere Jahresniederschlag liegt bei 900 - 950 mm. Der Änderungsbereich ist im 
Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (Raumanalyse Schutzgut „Klima und 
Luft“, Blatt Süd, Stand September 2013) als sonstiger Freiraumbereich ohne 
Bedeutung für thermische und/ oder lufthygienische Ausgleichsfunktion dargestellt.  
Beeinträchtigungen mit Luftschadstoffen sind gegebenenfalls durch die nahe 
gelegene Dorfstraße gegeben. 

 

Landschaft / 
Landschaftsbild  

Die Gemeinde wird geprägt durch die exponierte Lage auf ca. 600 m über NN 
innerhalb der Vorbergzone zwischen Rheintal und Schwarzwald. Die Hangneigung 
variiert zwischen 6 - <10°. Der Landschaftsrahmenplan (Entwurf Raumanalyse 2013) 
wertet das Schutzgut Erholung und Landschaftserleben im Bereich der 
Entwicklungsfläche mit mittlerer Bedeutung. Die Landschaft um das Plangebiet wird 
charakterisiert durch ausgedehntes Grünland, vielfältige Heckenzüge und verstreut 
gelegene Aussiedlerhöfe. Die Landschaft erstreckt sich nach Südwesten über das 
Hexental bis zum Schönberg. Richtung Osten erstrecken sich die schwarzwald-
typischen Berghänge mit hohem Waldanteil. 

 

Kultur/ Sachgüter ñ 
Es liegen keine Hinweise über bedeutsame Kultur- und Sachgüter im Bereich der 
Entwicklungsfläche vor. 

 

Wechselwirkung   
Aus den Untersuchungen ergeben sich keine Hinweise auf besonders 
beachtenswerte Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern oder zu räumlichen 
Wechselwirkungen. 

 

Energie / Abfall ÿ Einschränkungen sind weder hinsichtlich der Nutzung von Solarenergie noch in 
Bezug auf die Abfall- bzw. Abwasserentsorgung erkennbar. 

 

Empfehlungen zu Vermeidung, Verminderung und Kompensation nachteiliger Auswirkungen 

 

Umweltverträglichkeit: Eignung der Fläche für eine Siedlungsentwicklung aus landschaftsplanerischer Sicht 

Eignung ohne Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen bedingt geeignet III 

Eignung für eine Herausnahme 

Eignung für die Herausnahme geeignet II 
 

Legende:  Risikobewertung:   hoch    mittel    gering;      Eignung zur Siedlungsentwicklung: 
   I bevorzugt geeignet    II geeignet    III bedingt geeignet    IV ungeeignet     

 


